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Bereich der Telekommunikationsunternehmen praktisch 
überhaupt nicht geahndet werden.

Mangels einer speziellen gesetzlichen Zuständigkeits-
regelung gehe ich momentan von einer Anwendbarkeit 
des § 36 Absatz 1 Nummer 2 lit. b OWiG (vgl. Kasten zu 
Nr. 6.9) aus. Dabei ist als „fachlich zuständig“ dasjenige 
Bundesministerium anzusehen, zu dessen Geschäftsbe-
reich die das Gesetz ausführende Bundesbehörde gehört. 
Nach meiner – von der Bundesregierung offenbar nicht 
geteilten – Auffassung liegt die primäre Zuständigkeit für 
den Telekommunikationsbereich beim BMWi. Diesem 
werde ich entsprechende Bußgeldverfahren zur weiteren 
Bearbeitung vorlegen.

Ich empfehle nochmals dringend, mir die Zuständigkeit 
für die Verfolgung von nach dem BDSG bußgeldbewehr-
ten Verstößen durch Telekommunikationsunternehmen zu 
übertragen. Diese Lösung ist nicht nur aufgrund prakti-
scher Erwägungen sinnvoll, sondern vielmehr auch euro-
parechtlich geboten.

K a s t e n  z u  N r.  6 . 9

6.10 Gesprächsaufzeichnungen in 
Callcentern

Eine Gesprächsaufzeichnung ohne vorherige Einwilli-
gung des Kunden ist nicht zulässig. Die Möglichkeit, ei-
ner Aufzeichnung zu widersprechen, erfüllt nicht die da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen. Ein Thema auch für 
den Beschäftigtendatenschutz.

Es ist gängige Praxis in der Telekommunikationsbranche, 
sich zur Bearbeitung von Kundenanliegen so genannter 
Callcenter zu bedienen. Von großer datenschutz- und 
strafrechtlicher Relevanz ist hierbei die Frage, ob Kun-
dengespräche mit den jeweiligen Beratern des Callcenters 
durch z. B. einen Teamleiter mitgehört oder aufgezeich-

net werden dürfen, um die Qualität der Kundenbetreuung 
zu überprüfen.

Einvernehmlich mit den Datenschutzaufsichtsbehörden 
der Länder vertrete ich die Auffassung, dass eine Auf-
zeichnung von Gesprächen nur nach vorheriger Einwilli-
gung des Kunden und des Mitarbeiters in Betracht 
kommt. Eine Aufzeichnung ohne eine solche Einwilli-
gung ist grundsätzlich nach § 201 Strafgesetzbuch als 
„Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ strafbar. 
Beim reinen Mithören eines Kundengespräches zur Qua-
litätskontrolle oder zu Ausbildungszwecken empfehle 
ich, den Anrufer und den Mitarbeiter des Callcenters vor-
her darüber zu informieren. Der Anrufer kann dann selbst 
entscheiden, ob er das Telefonat fortsetzt oder beendet.

Im Berichtszeitraum haben meine Mitarbeiter bei ihren 
Beratungs- und Kontrollbesuchen festgestellt, dass einige 
Unternehmen diese Einwilligungslösung bereits prakti-
zieren, andere hingegen noch auf eine Widerspruchslö-
sung setzen, wonach der Kunde einer Aufzeichnung ex-
plizit widersprechen muss. Sowohl bei den Kontrollen als 
auch auf den regelmäßigen Jours Fixes mit Teilnehmern 
der Telekommunikationsbranche habe ich die Unterneh-
men aufgefordert, die Einwilligungslösung umzusetzen.

Mit geringem technischem Aufwand ist es möglich, bei 
Inboundgesprächen (der Kunde ruft an) die Einwilligung 
vom Kunden über die Tastatur des Endgerätes oder über 
die Sprachsteuerung der Telefonanlage vor Gesprächsbe-
ginn einzuholen. Bei Outboundgesprächen (das Unter-
nehmen ruft den Kunden an) muss der Kunde vom Mitar-
beiter des Callcenters direkt angesprochen werden.

Die Gesprächsaufzeichnung bei Callcentern war auch ein 
Thema, das bei der ins Stocken geratenen Reform des 
Beschäftigtendatenschutzes (vgl. Nr. 13.1) kontrovers 
diskutiert wurde. Die von den Regierungsfraktionen vor-
geschlagenen deutlich erweiterten Befugnisse zum heim-
lichen Mithören und Aufzeichnen von Gesprächen lehne 
ich ab.

6.11 Datenschutz auch beim Betrieb des 
neuen digitalen Behördenfunks

Nach jahrzehntelangen Vorarbeiten wird der analoge Be-
hördenfunk durch ein bundesweit einheitliches Digital-
funksystem für alle Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) sukzessive abgelöst. Als da-
tenschutzrechtlich problematisch erwies sich der Umgang 
mit Verkehrsdaten dieses Telekommunikationssystems.

Zurzeit befindet sich der digitale BOS-Behördenfunk in 
der Aufbau- und Inbetriebnahmephase und soll den tech-
nisch veralteten analogen BOS-Funk bis zum Jahr 2014 
ablösen. Anders als der Analogfunk wird das BOS-Digi-
talfunksystem zentral von einem Netzbetreiber für alle 
Bundes- und Landes-BOS betrieben und steht (nach flä-
chendeckendem Aufbau) deutschlandweit zur Verfügung. 
Damit wird erstmals ein bundesweites Funksystem zur 
Verfügung stehen, bei dem die Sprachübertragung durch-
gehend verschlüsselt ist. Die Übermittlung von personen-
bezogenen Daten über das Funksystem (Beispiele: Über-
mittlung von Namen und Anschrift bei Personen- und 

§ 36 OWiG (Auszug)

Sachliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde
(1) Sachlich zuständig ist

1. die Verwaltungsbehörde, die durch Gesetz bestimmt 
wird,

2. mangels einer solchen Bestimmung

a) die fachlich zuständige oberste Landesbehörde 
oder

b) das fachlich zuständige Bundesministerium, so-
weit das Gesetz von Bundesbehörden ausgeführt 
wird.

…

(3) Das nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b zuständige 
Bundesministerium kann seine Zuständigkeit durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, auf eine andere Behörde oder sonstige 
Stelle übertragen.
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Kfz-Halterabfragen der Polizei) ist so gegen unbefugtes 
Mithören geschützt.

Für den Aufbau und Betrieb des BOS-Funksystems ist zen-
tral die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) zu-
ständig. Nutzbar gemacht wird der Digitalfunk für die 
BOS (z. B. Beschaffung, Freischaltung und Inbetrieb-
nahme von Funkgeräten, technische Betreuung) durch die 
sog. Autorisierten Stellen von Bund und Ländern, die als 
„Service-Provider“ auftreten. Bei Beratungs- und Kon-
trollbesuchen habe ich sowohl die BDBOS als auch die 
Autorisierte Stelle Bund für den Digitalfunk (AS Bund) 
aufgesucht, um mich über die konkreten Aufgaben und 
die Einhaltung des Datenschutzes zu informieren.

Beratungs- und Kontrollbesuche bei der BDBOS

Im Rahmen des BDBOS-Gesetzes (BDBOSG) wurde von 
der BDBOS ein privates Unternehmen mit dem Aufbau 
und dem technischen Betrieb der Systemtechnik beauf-
tragt. Da beim Betrieb personenbezogene Daten (Teilneh-
mernummern) erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, musste die BDBOS dafür auch einen Vertrag zur 
Auftragsdatenverarbeitung schließen, der die Einhaltung 
des Datenschutzes beim technischen Netzbetrieb sicher-
stellt. Während diese Beauftragung datenschutzrechtlich 
nicht zu beanstanden war, halte ich jedoch die pauschale 
Speicherung sämtlicher Verkehrsdaten für einen Zeitraum 
von drei Monaten (und im Einzelfall sogar von bis zu 
120 Tagen) in Form von Call Data Records (CDR) für un-
zulässig. Begründet wird die lange Speicherdauer damit, 
dass im Fehlerfall eine Analyse auch rückwirkend durch-
geführt werden können müsse. Aus meiner Sicht rechtfer-
tigt dies jedoch nicht die pauschale Speicherung der 
durchaus sensiblen Verkehrsdaten ohne konkrete Zweck-
bindung. In diesem Zusammenhang habe ich auch Beden-
ken gegen die pauschale Herausgabe dieser Verkehrsda-
ten an die Autorisierten Stellen des Bundes und der 
Länder, insbesondere deshalb, weil hier zurzeit keine ver-
bindlichen Dienstanweisungen existieren. Hierzu bin ich 
weiter im Gespräch mit der BDBOS, um eine daten-
schutzgerechte Lösung herbeizuführen, die die speziellen 
Aspekte dieses Funksystems berücksichtigt. Bei meinem 
letzten Besuch bei der BDBOS ist mir aufgefallen, dass 
die behördliche Datenschutzbeauftragte nur nach vorheri-
ger Anmeldung Zutritt zum Netzbetriebszentrum des pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmens erhält, was im Gegen-
satz zu ihrer Aufsichtspflicht steht. Eine Anpassung an 
die Vorgaben des BDSG wurde mir hier bereits zugesagt.

Beratungs- und Kontrollbesuche bei der Autorisierten 
Stelle Bund für den Digitalfunk

Die beim Bundespolizeipräsidium angesiedelte Autori-
sierte Stelle Bund (AS Bund) ist verantwortlich für die 
Nutzbarmachung des Digitalfunks für alle Bundesbehör-
den (auch ressortübergreifend). Zusätzlich trägt die 
AS Bund die Verantwortung für die Einführung und Nut-
zung des digitalen Behördenfunks innerhalb der Bundes-
polizei.

Wie ich bei meiner Kontrolle festgestellt habe, ist durch 
die technischen Teilnehmernummern des zugrunde lie-
genden TETRA-Funksystems und die namentliche Erfas-
sung der Beschäftigten bei Ausgabe von Funkgeräten ein 
Personenbezug möglich und der jeweilige Nutzer be-
stimmbar. Dieser datenschutzrechtliche Aspekt war den 
Verantwortlichen vorher nicht klar. Ich habe verdeutlicht, 
dass es sich deswegen beim Funkverkehr bzw. der Nut-
zung eines Funkgerätes um einen Umgang mit personen-
bezogenen Daten handelt, deren Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung nur zulässig ist, soweit eine Rechtsvor-
schrift dies erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat. 
Eine entsprechende Rechtsgrundlage konnte mir aber 
zum Zeitpunkt meines letzten Besuches nicht genannt 
werden; eine Einwilligungslösung scheidet hier wegen 
der dienstlichen Verwendung des TK-Systems aus. Hier 
muss der Gesetzgeber nachbessern.

Ich habe ferner auf die strikte Einhaltung der Zweckbe-
stimmung beim Umgang mit diesen Daten und auf die er-
forderliche Beteiligung der zuständigen Personalvertre-
tung hingewiesen, da die Verkehrsdaten zur Verhaltens- 
und Leistungskontrolle der Digitalfunk nutzenden Be-
schäftigten verwendet werden könnten. Die von mir be-
reits während meines ersten Besuchs im November 2011 
angeregte Dienstanweisung zur Nutzung des Digitalfunks 
wurde kurz vor meinem zweiten Besuch im Novem-
ber 2012 in Kraft gesetzt. Zu dieser Dienstanweisung 
habe ich während meines Besuchs im Detail datenschutz-
rechtliche Änderungs- und Ergänzungsempfehlungen ge-
geben.

Obwohl der digitale BOS-Funk aufgrund der verschlüs-
selten Sprachübertragung eindeutige Datenschutzvorteile 
gegenüber dem analogen BOS-Funk bei der täglichen 
Anwendung aufweist, müssen auch die datenschutzrecht-
lichen Anforderungen hier ausreichende Berücksichti-
gung finden.

6.12 Deutsche Post AG

6.12.1 Konzerndatenschutzrichtlinie der 
Deutschen Post DHL – ein langer Weg

Die Konzerndatenschutzrichtlinie regelt die datenschutz-
konforme Übermittlung von Daten aus der Europäischen 
Union in Drittstaaten. Die Umsetzung der erteilten Ge-
nehmigung dauert länger als erwartet.

In meinem letzten Tätigkeitsbericht (vgl. 23. TB Nr. 10.1) 
hatte ich über den Abschluss des Genehmigungsverfah-
rens auf europäischer Ebene berichtet. Spätestens nach-
dem ich im Februar 2011 die „Deutsche Post DHL Data 
Privacy Policy (Konzerndatenschutzrichtlinie)“ gebilligt 
und das Genehmigungsschreiben dem Vorstand über-
reicht hatte, ging ich von einer zügigen Umsetzung inner-
halb des Konzerns aus. Die Deutsche Post DHL (DP-
DHL) war nun berechtigt, personenbezogene Daten nach 
Maßgabe ihrer Data Privacy Policy ins Ausland zu über-
mitteln, ohne dafür im Einzelfall eine Genehmigung ein-
zuholen. Sie war damit das erste deutsche Unternehmen, 
dessen verbindliche unternehmensweite Datenschutzre-
gelung (BCR – Binding Corporate Rules) nach einem 
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umfassenden Konsultationsverfahren zwischen den Da-
tenschutzbehörden der Europäischen Union anerkannt 
wurde.

Mit meiner Billigung wurde ein (vermeintlich) wesentli-
cher Schritt auf dem langen Weg bis zur endgültigen Um-
setzung der BCR zurückgelegt. Offensichtlich war das 
unternehmensinterne Verfahren aber so zeitaufwändig, 
dass mir erst zum Ende des Berichtszeitraums die „Deut-
sche Post Data Privacy Policy“ in einer Form präsentiert 
werden konnte, die im Gesamtunternehmen verteilt und 
dort den geltenden Datenschutzstandard festlegen wird. 
Im November 2012 hat die letzte Umsetzungsphase, näm-
lich der Versand der Beitrittserklärungen an die interna-
tionalen Konzerngesellschaften, begonnen. Erst im Laufe 
des Jahres 2013 wird nach den Planungen der DP AG die 
endgültige Umsetzung der Konzerndatenschutzrichtlinie 
abgeschlossen sein. Ich bin mir, nicht zuletzt wegen der 
gegebenen Zusicherung der DP AG, sicher, dass es soweit 
kommen wird; Prognosen zum zeitlichen Verlauf gebe ich 
aber keine mehr ab.

6.12.2 Können Packstationen unbesorgt 
genutzt werden – Kontrollerfahrungen

Der Datenschutz ist gewährleistet, aber Vorsicht bei 
Phishing-Attacken!

Die überwiegende Zahl der Beschwerden über die Deut-
sche Post AG (DP AG) betreffen Falschzustellungen, un-
berechtigte Rücksendungen an den Absender oder die 
Aufbewahrung von Briefsendungen. Zahlreiche Einga-
ben, in denen mir Phishing-Attacken bei der Nutzung von 
Packstationen mitgeteilt wurden, habe ich zum Anlass ge-
nommen, mich detailliert vor Ort zu informieren.

Bei den Packstationen handelt es sich um Paketautoma-
ten, an denen Kunden der DP AG Sendungen unabhängig 
von Öffnungszeiten abholen oder einliefern können. Zur 
Nutzung dieser Anlage (Ausnahme: Einlieferung von 
Sendungen) muss sich jeder Kunde zunächst in einem 
zweistufigen Verfahren registrieren. Dies erfolgt im ers-
ten Schritt durch Ausfüllen eines Online-Registrierungs-
formulars, in dem u. a. die E-Mail-Adresse und die Mo-
bilrufnummer anzugeben sind; über diese Kontaktkanäle 
wird der Kunde über abholbereite Sendungen informiert. 
Im zweiten Schritt werden diese Angaben im Postident-
verfahren verifiziert, danach erhält der Kunde persönlich 
die Unterlagen zur Nutzung der Packstationen („Begrü-
ßungsset“).

Die Petenten berichteten, dass sie per E-Mail um Heraus-
gabe ihrer Authentisierungsdaten (Postnummer und PIN) 
gebeten wurden. Diese E-Mails erweckten den Anschein, 
als würde es sich um Anschreiben der DP AG handeln. 
Auf diesem Weg versuchten unbekannte Dritte, illegal 
Zugriff auf die in den Packstationen lagernden Sendun-
gen zu erhalten.

Die DP AG teilte mir auf meine Nachfrage mit, sie sei 
über diese Angriffe und Manipulationsversuche infor-
miert und habe als Gegenmaßnahme Hinweise auf mögli-
che Phishing-Angriffe und zum sicheren Umgang mit den 
Zugangsdaten im Begrüßungsset aufgenommen. Der 

Kunde werde eindeutig darauf hingewiesen, dass die zur 
Warenabholung notwendigen Daten auf keinen Fall wei-
tergegeben werden dürften. Zur Eindämmung der 
Phishing-Problematik gründete die DP AG zudem ein 
sog. Anti-Phishing-Response-Team, das Angriffe analy-
sieren und die Sperrung der entsprechenden Internetseiten 
veranlassen soll. Weiter wurde das Authentisierungsver-
fahren zur Warenabholung mittels Postnummer und PIN 
umgestellt. Nun ist zusätzlich seit dem 2. Quartal 2011 
eine Magnetstreifenkarte zur Abholung notwendig.

Seit November 2012 wurde die Magnetstreifenkarte 
durch eine mobile TAN (mTAN) ersetzt, die der Kunde 
per SMS erhält. Da die mTAN eine transaktionsbezogene 
Nummer mit begrenzter Gültigkeit ist, wird so ein poten-
tieller Missbrauch zusätzlich erschwert. Aufgrund dieser 
Sicherheitsmechanismen greifen Phishing-Mails nicht 
mehr.

Auch wenn keine hundertprozentige Sicherheit gewährt 
werden kann, sehe ich das aktuelle Verfahren beim Abho-
len von Sendungen an den Packstationen mittels PIN und 
mTAN als datenschutzkonform an. Auch die Prüfung der 
Identität bei der Anmeldung zu diesem Verfahren ent-
spricht den datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Aufgrund weiterer Eingaben habe ich mir darüber hinaus 
auch in einem Verteilzentrum und in einem Zustellstütz-
punkt einen persönlichen Eindruck davon verschafft, ob 
und wie die datenschutzrechtlichen Vorgaben dort einge-
halten werden. Trotz umfangreicher Schulungsmaßnah-
men, die von Qualitätskontrollen bei der Zustellung be-
gleitet werden, lassen sich Fehler beim Umgang mit 
Paket– und Briefsendungen leider nicht immer vermei-
den. Mir ist durchaus bewusst, dass dies für den Betroffe-
nen mit viel Ärger und manchmal sogar mit Nachteilen 
verbunden sein kann, aber auch hier gilt der Grundsatz 
„wo gehobelt wird, da fallen Späne“. Es ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass sich diese unerfreulichen Versäum-
nisse der Anzahl nach im unteren Promillebereich bewe-
gen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich die Dienstleis-
tungen der DP AG auf einem hohen Datenschutz- und 
Qualitätsniveau bewegen. Die mir bekannt gewordenen 
Fehler mit Datenschutzrelevanz sind durchweg auf ein-
zelnes menschliches Fehlverhalten zurückzuführen und 
keinesfalls durch fehlerhafte Systemprozesse bedingt. 
Nach meiner Einschätzung kann der Datenschutz hier nur 
durch noch bessere Schulungs- und Sensibilisierungs-
maßnahmen weiter verbessert werden.

6.13 Hohes Datenschutzniveau bei den 
Postdienstleistern

Auf dem Markt der Postdienstleister haben sich neben der 
Deutschen Post AG eine Reihe weiterer Lizenznehmer 
etabliert; dabei handelt es sich überwiegend um kleine 
und mittlere Unternehmen, die insbesondere auf regiona-
len Märkten tätig sind.

Auch zu diesen Unternehmen haben mich Eingaben 
erreicht, die in etwa die gleichen Probleme wie beim 
„gelben Bruder“ zum Gegenstand hatten. Thematisiert 
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wurden überwiegend Falschzustellungen, angeblich un-
berechtigterweise geöffnete Briefe sowie Missstände bei 
der Zwischenaufbewahrung von Postsendungen.

Im Unterschied zu den Beschwerden über die Deutsche 
Post AG wurden hier allerdings auch Versäumnisse bei 
der Sortierung beklagt. Jedoch zeigt die Anzahl der Ein-
gaben hier ebenfalls – gemessen an dem riesigen Volu-
men des täglich zu transportierenden Brief- und Paketauf-
kommens –, dass sich die Beschwerden glücklicherweise 
im untersten Promillebereich bewegen. Dennoch bin ich 
natürlich auch diesen relativ wenigen Eingaben nachge-
gangen.

Wie ich mich bei mehreren Kontroll- und Informationsbe-
suchen überzeugen konnte, wird bei diesen Unternehmen 
datenschutzkonform gearbeitet. Wurden einmal kleinere
Mängel festgestellt, so sind diese – unter Berücksichti-
gung meiner vor Ort gegebenen Hinweise – umgehend 
abgestellt worden. Oft führte alleine meine Besuchsan-
kündigung schon zu einem höheren Datenschutzbewusst-
sein und zur Behebung von Datenschutzmängeln. Über-
wiegend sind die Beschwerden auf Unzulänglichkeiten 
bei der Qualität der Zustellung zurückzuführen, verur-
sacht durch Fehlverhalten im menschlichen Bereich. Es 
ist nicht zuletzt der Mensch der Faktor, der datenschutz-
gerechte Leistungen erbringen muss.

Es bleibt aber festzustellen, dass große und kleine Post-
dienstleister ihre Aufgaben insgesamt datenschutzgerecht 
erfüllen.

7 Innere Sicherheit und Strafrecht
7.1 Evaluierung von Sicherheitsgesetzen
Die Evaluierung von Sicherheitsgesetzen bleibt eine der 
Kernforderungen des Datenschutzes. Das Terrorismusbe-
kämpfungsergänzungsgesetz hat die Bundesregierung nur 
unzureichend evaluiert, die Evaluierung des Antiterror-
dateigesetzes ist noch nicht abgeschlossen. Für künftige 
Evaluierungen habe ich beim Deutschen Forschungs-
institut für öffentliche Verwaltung einen Leitfaden in Auf-
trag gegeben. Dieser steht nunmehr allen Interessierten 
zur Verfügung.

Sicherheitsgesetze enthalten Befugnisse, die oftmals in-
tensiv in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen. Bei-
spiele sind verdeckte Ermittlungsmaßnahmen wie die Te-
lekommunikationsüberwachung oder die umfassenden 
Befugnisse der Nachrichtendienste, bei denen die Rechts-
schutzmöglichkeiten des Einzelnen nur eingeschränkt be-
stehen. Solche neuen Befugnisse werden oftmals unter 
dem Eindruck aktueller Ereignisse oder Gefahren mit 
großer Eile eingeführt. Daher ist es notwendig, in regel-
mäßigen Abständen gründlich zu überprüfen, ob die Be-
fugnisse sich als effektiv, notwendig und verhältnismäßig 
erwiesen haben. Immer wieder habe ich deswegen gefor-
dert, die Sicherheitsgesetze umfassend zu evaluieren (vgl. 
ausführlich 23. TB Nr. 7.1.1). Wichtig ist dabei auch, die 
vom Gesetzgeber gewählten legislativen Mittel insgesamt 
in ihren Wechselwirkungen zu berücksichtigen und nicht 
nur die Folgen des einzelnen Gesetzes („Überwachungs-
gesamtrechnung“). Die Evaluierung muss anhand einer 

umfassenden Sachverhaltsauswertung die tatsächlichen 
– auch mittelbaren – Auswirkungen auf die Betroffenen 
analysieren. Eine Analyse des Ist-Zustandes kann auch 
im Vorfeld umfassender Reformen hilfreich sein. Zuerst 
muss geklärt werden, ob bestehende Vorschriften in der 
Vergangenheit richtig angewandt, Arbeitsschwerpunkte 
richtig gesetzt und Ressourcen zielgerichtet verwendet 
worden sind. Erst dann kann entschieden werden, ob und 
welche gesetzgeberischen Schritte notwendig sind (vgl. 
dazu Nr. 7.7.6).

Die Deutungshoheit darf dabei nicht bei den Stellen lie-
gen, die mit zusätzlichen Befugnissen ausgestattet wur-
den. Vielmehr muss der Deutsche Bundestag auf Basis 
unabhängiger und nach wissenschaftlichen Kriterien 
durchgeführter Evaluationen darüber entscheiden, ob ein-
mal beschlossene Möglichkeiten weiterhin gerechtfertigt 
sind. Kritisch sehe ich es deshalb, wenn die Bundesregie-
rung oder eines ihrer Ressorts die Evaluierungen selbst 
durchführt.

So legte das Bundesministerium des Innern 2011 einen 
von ihm selbst erstellten Evaluierungsbericht zum Terro-
rismusbekämpfungsergänzungsgesetz (TBEG) vor, für 
den es sich nur externe Methodenberatung eingeholt 
hatte. Der Bericht war zudem inhaltlich unzureichend. Im 
Mittelpunkt der Analysen hatte nicht die Frage gestanden, 
welche Auswirkungen das Gesetz auf die Grundrechte 
der Betroffenen hatte. Genau das wäre aber notwendig 
gewesen, um die Verhältnismäßigkeit der Befugnisse be-
urteilen zu können. Der Evaluierungsbericht hätte also 
soweit wie möglich die Frage beantworten müssen, ob 
das Gesetz seine Ziele erreicht und der Gesetzgeber dabei 
das jeweils mildeste geeignete Mittel gewählt hat. Der 
vorliegende Bericht machte jedoch schon nicht hinrei-
chend deutlich, auf welcher tatsächlichen Grundlage er 
beruht. Es ist insbesondere nicht zu erkennen, ob zumin-
dest exemplarische Einzelfälle gründlich ausgewertet 
worden sind. Insgesamt haben sich die Autoren mit den 
Grundrechten der Betroffenen nur oberflächlich aus-
einandergesetzt. Für das Antiterrordateigesetz lag bis Re-
daktionsschluss noch kein abschließender Evaluierungs-
bericht vor. Die Frist dafür war am 31. Dezember 2011 
abgelaufen. Zu den im Koalitionsvertrag vorgesehenen 
Evaluierungen (vgl. 23. TB Nr. 7.1.1) liegt bislang eben-
falls kein Bericht vor – die hierfür erst Anfang Ja-
nuar 2013 eingesetzte Regierungskommission wird diese 
Aufgabe in der in dieser Legislaturperiode noch zur Ver-
fügung stehenden Zeit kaum in der gebotenen Gründlich-
keit erledigen können.

Immerhin hat der Gesetzgeber aufgrund der negativen Er-
fahrungen mit der Evaluierung des Terrorismusbekämp-
fungsergänzungsgesetzes eine neue Evaluierungsklausel 
geschaffen („Gesetz zur Änderung des Verfassungs-
schutzgesetzes“). Danach ist künftig ausdrücklich zu eva-
luieren, wie häufig und mit welchen Auswirkungen die 
Nachrichtendienste aufgrund der mit diesem Gesetz 
geschaffenen Befugnisse in die Grundrechte der Betroffe-
nen eingegriffen haben. Dies ist mit der Frage abzuglei-
chen, wie wirksam und effektiv mit Hilfe dieser Befug-
nisse terroristische Aktivitäten aufgespürt oder bekämpft 


